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Raumplanungs- und Baugesetz

Änderung vom 27. Juni 2013

GS 38.0$

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

I.

Das Raumplanungs- und Baugesetz vom 8. Januar 1998  wird wie folgt geän-1

dert:

§ 12a Gewässerraum

 Dem Kanton obliegt es, den Gewässerraum gemäss der Gewässerschutzge-1

setzgebung des Bundes in der Form kantonaler Nutzungspläne auszuscheiden.

 Die in Bauzonen ausgeschiedenen kommunalen Uferschutzzonen, Gewässer-2

baulinien oder die gesetzlichen Abstandsvorschriften an öffentlichen Gewässern
gelten grundsätzlich als vom Kanton ausgeschiedener Gewässerraum. Seine
Erweiterung durch kantonale Nutzungspläne aus Gründen des Hochwasser-
schutzes bleibt vorbehalten.

 Die kommunalen Uferschutzzonen werden vom Gewässerraum, wie er in der3

kantonalen Nutzungsplanung festgelegt wird, überlagert.

 Die kommunalen Uferschutzvorschriften bleiben in Kraft, soweit sie den eidge-4

nössischen Vorschriften über den Gewässerraum nicht widersprechen.

§ 13 Absatz 2

 Die kantonalen Nutzungspläne sind von der Bau- und Umweltschutzdirektion zu2

erlassen. Diejenigen, die sich nicht auf den kantonalen Richtplan oder einen
kantonalen Spezialrichtplan stützen, sind vom Landrat zu genehmigen; ausge-
nommen von der Genehmigung durch den Landrat sind die Baulinien entlang der
Leitungen von regionaler Bedeutung, der Gewässer und der kantonalen Schutz-
zonen sowie die Ausscheidung des Gewässerraums.
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II.

Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieser Änderung.

Liestal, 27. Juni 2013 Im Namen des Landrates

der Präsident: Degen

der Landschreiber: Achermann
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